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so wird es dem Sinn der Verordnung entsprechen, daß als Hersteller
derjenige gilt, der die Rohstoffe liefert, die Zusammensetzung be¬
stimmt, durch seine Anweisung maßgebenden Einfluß auf die Her¬
stellung nimmt und schließlich auch selbst das Erzeugnis in den Ver¬
kehr bringt 22). Verwandt mit diesem ist der Fall, daß jemand die
Ware vom Hersteller bezieht, sie aber unter eigenem Namen oder
unter eigener Firma in den Verkehr bringt. Hier ist die Firma für
das Erzeugnis verantwortlich, die cS unter ihrem Namen hinaus¬
gehen läßt; sie hat demgemäß den Genehmigungsantrag zu stellen,
eine besondere Genehmigung für den Hersteller ist dabei nicht er¬
forderlich (ß 4 Abs. 2). Anders sind die Fälle zu beurteilen, wo
eine Fabrik Halbfabrikate (z. B. Essenzen) an ihre Vertreter liefert,
die sie dann nach vielfach einheitlichem Rezept zu dem endgültigen,
genußfertigen Erzeugnis weiter verarbeiten. Hier handelt es sich,
da zunächst noch eine Verarbeitung — möge sie auch einfachster Art
sein, vielleicht nur in Verdünnung bestehen — erfolgt, bei dem End¬
erzeugnis um ein neues Ersatzmittel; demgemäß braucht die Fabrik
die Genehmigung für das Halbfabrikat und dessen Bezieher die
Genehmigung für das von ihm hergestellte Enderzeugnis. Diese
letztere Genehmigung wird auch nicht dadurch überflüssig, daß viel¬
leicht die Fabrik ihre Abnehmer vertraglich zur Einhaltung be¬
stimmter Zusammensetzungen und Preise verpflichtet, denn solche
privatrechtlichen Vereinbarungen können die öffentliche Kontrolle und
den in Form von Strafandrohungen hinter ihr stehenden starken
Zwang nicht überflüssig machen.

Bei ausländischen Ersatzlebensmitteln kommt naturgemäß regel¬
mäßig der Hersteller für die Stellung des Antrages nicht in Frage;
bei ihnen ist der Antrag von demjenigen zu stellen, der die Ware
einführt, oder, wenn die Ware von einem anderen unter eigenem
Namen oder eigener Firma vertrieben wird, von diesem (§ 4 Abs. 1
und 2).

Örtlich zuständig für den Antragest diejenige Ersatzmittelstelle,
in deren Bezirk der Antragsberechtigte seine gewerbliche Niederlassung
hat; kommen Haupt- und Zweigniederlassung in Frage, so ist derOrt der Hauptniederlassung entscheidend (§ 4 Ws. 3). Ist eine ge¬

werbliche^ Niederlassung überhaupt nicht vorhanden, so bestimmt sich
die Zuständigkeit nach dem Wohnsitz”). Wird die Niederlassung
oder der Wohnsitz gewechselt, so geht die Zuständigkeit auf die fürden neuen Ort zuständige Ersatzmittelstelle über.

2. Ter Antrag soll die über die Genehmigung entscheidende

s
) Ebenso Jaffa, S. 56.
") Bgl. § 7'ff. des BGB.
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